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Einladung zur Senioren-Adventsfeier  
im Münzhof Langenargen 

 
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren, 
die bürgerliche Gemeinde, die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde sowie die Seni-
orenbegegnungsstätte gestalten einen gemeinsamen Adventsnachmittag für alle Seniorinnen und 
Senioren von Langenargen, Oberdorf und Bierkeller-Waldeck. Der Adventsnachmittag findet statt im 

  
Münzhof Langenargen 

am Montag,  4. Dezember 2023,  ab 14.30 Uhr. 
  

Der Eintritt ist nur gegen Vorlage einer Eintrittskarte möglich, die bei der Tourist-Information in der 
Vorwoche von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr sowie 
freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr kostenlos erhältlich ist. 
Zu diesem traditionellen Adventsnachmittag laden wir die Seniorinnen und Senioren unserer  
Gemeinde herzlich ein. 
Bitte beachten Sie auch den Seniorenfahrdienst der SBS. Infos dazu im Seniorenbüro der Gemeinde, 
Tel. 499028. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
  
  
Bürgermeister Seniorenbegegnungsstätte 
Ole Münder Reinhold Terwart 
  
  
  
 
Evang. Kirchengemeinde Kath. Kirchengemeinde 
Pfarrer Matthias Eidt Pfarrer Armin Noppenberger 
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 8.12.2023 an

GEMEINDE LANGENARGEN   
Hauptamt  - Personal
Obere Seestr. 1| 88085 Langenargen 
rathaus@langenargen.de | www.langenargen.de 

 

Die Gemeinde Langenargen sucht zum 1. April 2024 oder früher für 
den neu zu errichtenden Kindergarten eine/n 

Kinderpfleger*in/Erzieher*in  
oder Pädagogische Kraft (m/w/d)

in Teilzeit oder Vollzeit (unbefristet) 
und 

zusätzlich eine  
stellvertretende Leitung

Weitere Details finden Sie auf unserer Homepage www.langenargen.de 
unter dem Menüpunkt Rathaus&Service – Aktuelles&Presse – Stellen-
ausschreibungen.

 

Amtliche 
Bekanntmachungen
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Öffentliche Bekanntmachung 

des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch–Kressbronn a. B.–Langenargen 
Beschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes „Moos I" (Aufstellungsbeschluss) 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch – Kressbronn a. 
Bodensee – Langenargen hat die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes „Moos I" (Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in seiner Sitzung am 23.10.2023 be-
schlossen. Der räumliche Geltungsbereich dieser Änderung wird aus dem beiliegenden La-
geplan (maßstabslos) ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung des Geltungsbereichs: 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Der Änderungsbereich liegt im Nordosten von Kressbronn a. B. nördlich der Gattnauer 
Straße. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 1523, 7197 und die Teilflurstücke Nr. 
1339, 1524, 7513 und 7542. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,35 ha und ergibt sich 
aus dem abgebildeten Lageplan (ohne Maßstab). 
Stand: 04.10.2023 
 
Erfordernis der Planung:  
Nach § 1 Abs. 3 S.1 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies ist der Fall, 

Öffentliche Bekanntmachung
des Gemeindeverwaltungsverbandes  

Eriskirch–Kressbronn a. B.–Langenargen
Beschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

„Moos I“ (Aufstellungsbeschluss)
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Eriskirch – Kressbronn a.Bodensee – Langenargen hat die 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes „Moos I“ (Aufstellungs-
beschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in seiner 
Sitzung am 23.10.2023 beschlossen. Der räumliche Geltungs-
bereich dieser Änderung wird aus dem beiliegenden Lageplan 
(maßstabslos) ersichtlich.
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Beschreibung des Geltungsbereichs:
Gemarkung: Kressbronn a. B.
Lage: Der Änderungsbereich liegt im Nordosten von Kressbronn a. 
B. nördlich der Gattnauer Straße. Der Geltungsbereich umfasst die 
Flurstücke Nr. 1523, 7197 und die Teilflurstücke Nr. 1339, 1524, 
7513 und 7542. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,35 ha 
und ergibt sich aus dem abgebildeten Lageplan (ohne Maßstab).
Stand: 04.10.2023

Amtlicher Teil

NACHRUF 

Am 2. November 2023 verstarb im Alter von 81 Jahren

Brigitte Emmerling-Ortliebr
Frau Emmerling-Ortlieb war über einen Zeitraum von 20 Jahren saisonal als Angestellte für den Fahrkartenverkauf 
der Tourist-Info bei der Gemeinde Langenargen tätig. Sie war eine sehr pflichtbewusste, fleißige und zuverlässige 
Mitarbeiterin, die aufgrund ihres freundlichen und hilfsbereiten Wesens von Gästen und Gastgebern, Bürgerinnen und 
Bürgern, Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten gleichermaßen geschätzt wurde. 

Die Gemeinde Langenargen wird Brigitte Emmerling-Ortlieb stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

 Ole Münder 
  Bürgermeister 
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Erfordernis der Planung:
Nach § 1 Abs. 3 S.1 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn es 
vernünftigerweise geboten ist, die bauliche Entwicklung durch 
eine vorherige Planung zu ordnen. Durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sollen folgende Ziele verfolgt werden:
• Darstellung einer Wohnbaufläche für die überwiegend ortsan-

sässige Bevölkerung zur Schaffung von dringend benötigtem 
Wohnraum und Erhaltung einer ausgewogenen Einwohner-
zusammensetzung

• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines Bebauungsplanes im oben dargestellten 
Bereich

• Anpassung des Flächennutzungsplanes an die tatsächlichen 
Verhältnisse im nördlichen Teil des Geltungsbereichs; Flächen 
für die Landwirtschaft wird durch eine Wohnbaufläche (W) 
ersetzt

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der 
Begründung zum Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 
2 BauGB dargelegt.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich.

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung hat keine 
direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung kann 
sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern.

Kressbronn a. B., den 24.10.2023

Arman Aigner
Verbandsvorsitzender

----------
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Öffentliche Bekanntmachung
des Gemeindeverwaltungsverbandes  

Eriskirch–Kressbronn a. B.–Langenargen
über den Änderungsbeschluss und die frühzeitige 

Unterrichtung der Öffentlichkeit zur
5. Änderung des Flächennutzungsplans im 

Bereich Moos I in Kressbronn a. B.
gem. § 3 Abs. 1 BauGB

(Veröffentlichung des Planentwurfs – frühzeitige Beteiligung)

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands 
Eriskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen hat in seiner Sitzung am 
23.10.2023 den Änderungsbeschluss und die frühzeitige Unter-
richtung zur Änderung des Flächennutzungsplans „5. Änderung 
– Bereich Moos I“ gem. § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Die Unterlagen zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
werden auf der Homepage des Gemeindeverwaltungsverbands 
Eriskirch-Kressbronn a. B.- Langenargen im Internet veröffentlicht 
und können dort innerhalb der Veröffentlichungsfrist (27.11.2023 
bis 29.12.2023) eingesehen werden: https://www.gvv-ekl.de/ 
flaechennutzungsplan/aenderungen.html
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
im gleichen Zeitraum (Veröffentlichungsfrist) während der allge-
meinen Öffnungszeiten im Rathaus der

Gemeinde Eriskirch (Schussenstraße 18, 88097 Eriskirch), Zim-
mer 15 aus. (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in 
der Regel von Montag bis Freitag morgens (außer Mittwoch) von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Dienstagvormittag von 15.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr und Donnerstagmittag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feier-
tage geschlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung. Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Gemeinde Kressbronn am Bodensee (Hauptstraße 19, 88079 
Kressbronn a. B.), Zimmer 20 aus. (Hinweis: Die allgemeinen Öff-
nungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag morgens 
(außer Mittwoch) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie am Diens-
tagmittag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Donnerstagmittag von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus 
während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). Es besteht 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Falls eine Beratung 
und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Gemeinde Langenargen (Obere Seestraße 1, 88085 Langenar-
gen), Zimmer 26 und 28 aus Hinweis: Die allgemeinen Öffnungs-
zeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis  
12.00 Uhr sowie am Mittwochmittag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
und Donnerstagmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie 
bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage geschlos-
sen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren 
Sie bitte einen Termin.

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung zu unterrichten.

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichung 
abgegeben werden. Diese Stellungnahmen sollen elektronisch 
übermittelt werden, können aber auch bei Bedarf auf anderem 
Weg (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) abgegeben wer-
den.

Beschreibung des Geltungsbereichs:
Gemarkung: Kressbronn a. B.
Lage: Der Änderungsbereich liegt im Nordosten von Kressbronn 
a. B. nördlich der Gattnauer Straße. Der Geltungsbereich der 
5. Teiländerung umfasst die Flurstücke Nr. 1523, 7197 und die 
Teilflurstücke Nr. 1339, 1524, 7513 und 7542. Das Plangebiet hat 
eine Größe von ca. 1,35 ha und ergibt sich aus dem abgebildeten 
Lageplan (ohne Maßstab).

Lageplan:

Az.: 621.3115 

Donnerstagmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während 
gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. 
 
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichung abgegeben werden. Diese 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, können aber auch bei Bedarf auf 
anderem Weg (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) abgegeben werden.  
  
 
 
Beschreibung des Geltungsbereichs: 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Der Änderungsbereich liegt im Nordosten von Kressbronn a. B. nördlich der Gattnauer 
Straße. Der Geltungsbereich der 5. Teiländerung umfasst die Flurstücke Nr. 1523, 7197 und 
die Teilflurstücke Nr. 1339, 1524, 7513 und 7542. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,35 
ha und ergibt sich aus dem abgebildeten Lageplan (ohne Maßstab). 
 
Lageplan: 
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Az.: 621.3115 

 
Planungsziel ist die Ergänzung der südlich 
angrenzenden vorhandenen Wohnbauflächen auf 
bisherigen Flächen für die Landwirtschaft (siehe 
Abbildung). Der Änderungsbereich soll als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt werden. 
Ausgelegt werden der Lageplan und der Textteil vom 
14.11.2023. 
 
 
 
Hinweis:  
Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwohnen an den öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen eingeholt werden. Im Rahmen der noch durchzuführenden 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte 
ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben.   
 
 
Kressbronn a. B., 14.11.2023 
 
 
……………………………………………… 
Arman Aigner 
Verbandsvorsitzender 

Planungsziel ist die Ergänzung der südlich angrenzenden vorhan-
denen Wohnbauflächen auf bisherigen Flächen für die Landwirt-
schaft (siehe Abbildung). Der Änderungsbereich soll als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt werden.

Ausgelegt werden der Lageplan und der Textteil vom 14.11.2023.

Hinweis:
Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Bei-
wohnen an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen eingeholt 
werden. Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen in-
nerhalb der vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. Hier-
zu erfolgt jeweils noch eine gesonderte ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Kressbronn a. B., 14.11.2023

Arman Aigner
Verbandsvorsitzender

Gemeindenachrichten

Adventskonzert der Musikschule Langenargen 
Die jungen Musikerinnen und Musiker des Vororchesters und des 
Jugendblasorchesters freuen sich sehr, endlich ihr lang geprobtes 
Programm und ihr Können beim traditionellen Adventskonzert der 
Musikschule Langenargen präsentieren zu dürfen. 
Herzlich eingeladen sind alle Eltern, Großeltern, Freunde und 
Gönner unserer Musikschule, alle Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Gemeinde sowie alle Gäste aus nah und fern, den Klängen 
unserer jungen Musikerinnen und Musiker zu lauschen. 

Achtung: Das Konzert findet in diesem Jahr am Samstag, 02. 
Dezember um 19 Uhr in der Irishalle in Eriskirch  statt. 
Eröffnen wird das Konzert das Vororchester mit einem bunt ge-
mischten Programm und Klassikern wie „Feliz Navidad“ unter 
der Leitung von Stefan Heitz. Das Jugendblasorchester bestrei-
tet danach unter Stabführung von Musikschulleiter Florian Keller 
den zweiten Teil des Konzertes. 
Es erklingen unter anderem Werke aus der sinfonischen und un-
terhaltenden Blasmusik wie z.B. „Atlantis“, „Music“ oder „Elvis 
– the King“. Alle drei Stücke bilden den Höhepunkt des Konzert-
programms und sind in der Oberstufe anzusiedeln. 
Für das leibliche Wohl sorgen die Eltern des Elternbeirates, die 
Mitglieder des Fördervereins der Musikschule sowie die Bürger-
kapelle. 
Die jungen Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Ihr Kommen! 
Der Eintritt ist frei, Saalöffnung für das Publikum ist um 18 Uhr. 
 

Weihnachtsmarkt am Münzhof  
in Langenargen vom 8. bis 10. Dezember 2023 
Am Freitag, 08.12., um 16.30 Uhr, treffen sich die Kinder zum 
Lichterumzug in diesem Jahr erstmals am Christbaum vor dem 
Rathaus. Begleitet vom Nikolaus und einer Kutsche, wandert der 
Umzug am See entlang bis zur großen Weihnachtskrippe an der 
Katholischen Kirche und von dort aus zum Weihnachtsmarkt vor 
den Münzhof. 
Um 17 Uhr findet die Eröffnung durch Bürgermeister Ole Mün-
der statt, mit einer musikalischen Umrahmung der Musikschule 
Langenargen. 
Am Samstag spielt das Puppentheater „Kasperls Traumkiste“ 
im Münzhof das Stück „Post von der Prinzessin“ jeweils um 15 
und 16 Uhr. Die Bürgerkapelle tritt um 17 Uhr mit musikalischen 
Darbietungen auf. 
Auch am Sonntag findet das Kasperletheater um 15 und 16 Uhr 
statt, mit dem Titel „Kasperl und das kleine Schneeflöckchen“. 
Der Chor der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule singt um 17 Uhr 
Lieder zum Advent. 
Im Kinderland „Weihnachtszauber“ werden an allen drei Tagen 
Kerzen gezogen, am warmen Feuer Stockbrot gebacken und im 
gemütlichen Märchenhaus Weihnachtsgeschichten vorgelesen. 
Im Engelspostamt können Kinder einen Wunschzettel an das 
Christkind gestalten. 
Am Sonntag, ab 18 Uhr, findet im Kinderland eine Versteigerung 
von den Kindergärten dekorierten Christbäumen statt. 
Es erwarten Sie Verkaufsstände mit großem Angebot an kunst-
handwerklichen Gegenständen, Weihnachtsdekoration, Christ-
baumschmuck und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. 
Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Sams-
tag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. 
Zum Besuch des Weihnachtsmarktes in Langenargen laden wir 
Sie herzlich ein.
 

Widerspruchsrecht für die Datenübermittlung 
Gruppenauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere 
Träger von Wahlvorschlägen
Nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
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vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammenhang 
das Lebensjahr bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlbe-
rechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die 
Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat 
sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehör-
de der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke 
der Information von Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei 
Wahlen und Abstimmungen 
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen 
die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten 
(Familienname, Vorname, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie 
die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen Informationen von 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen zuzusenden (§2 Abs. 3 des baden-württembergischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz). Die betroffenen 
Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu wider-
sprechen. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Veröffentlichung von Alters- und Ehejubilaren 
Die Meldebehörde darf nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz 
Namen, Doktorgrad, Anschriften, Tag und Art des Jubiläums von 
Altersjubilaren und Ehejubilaren an Presse und Rundfunk zum 
Zwecke der Veröffentlichung übermitteln. Altersjubiläen sind der 
70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 

Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. 
und jedes folgende Ehejubiläum. 
Jeder Einwohner hat gemäß § 50 Abs. 5 BMG das Recht zu 
verlangen, dass die Veröffentlichung dieser Daten unterbleibt. 
Wer von diesem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, spätestens zwei Wochen vor dem Tag des Jubiläums 
eine entsprechende Erklärung gegenüber der Meldebehörde ab-
zugeben. Eine neue Erklärung ist nicht erforderlich, wenn bereits 
früher eine solche Erklärung abgegeben worden ist. 

Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über Namen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern verwendet werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Datenübermittlung an Religionsgesellschaften 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 Bundesmeldegesetz von die-
sen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: Namen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige An-
schriften, Auskunftssperren sowie Sterbedatum. Der Widerspruch 
gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung 
wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
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Regionalwerk Bodensee stärkt Klimaschutz 
und Energiewende 

 Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2,5 Mio. Euro 
 Weitere konsequente Klimaschutz-Ausrichtung 
 Zusätzliche hohe Investitionen in Energiewende 

 

Tettnang, 17. November 2023. Die Regionalwerk Bodensee-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2022 ein 
Ergebnis von 2,5 Mio. Euro erzielt (Vorjahr 50.000 Euro). Der Umsatz lag bei 99 Mio. Euro (Vorjahr 
92 Mio. Euro). Somit kann auch der zukünftig noch konsequentere ökologische Weg des Regional-
werks zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden. 

Energiekrise wirtschaftlich überwunden 

Geschäftsführer Michael Hofmann sagte bei der Vorlage des Jahresabschluss‘ 2022: "Durch beherz-
tes, engagiertes, arbeitsintensives, vorausschauendes Krisenmanagement und einem Bündel von 
Gegenmaßnahmen konnten Führungsmannschaft und Belegschaft gemeinsam die durch die Ener-
giekrise verursachte schwierige Situation des Wirtschaftsjahres 2021 überwinden. Auf alle unsere 
Mitarbeitenden bin ich deshalb sehr stolz.“ 

Hohe Gewinnausschüttung stärkt regionale Heimat 

Die Gewinnausschüttung an die Eigentümergemeinden Eriskirch, Kressbronn a. B., Langenargen, 
Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang und die beiden Stadtwerke-Gesellschafter 
beträgt 1,4 Mio. Euro. Dazu kommen 1,5 Mio. Euro Konzessionsabgaben sowie 370.000 Euro Ge-
werbesteuern an die Gemeinden. Das Regionalwerk trägt damit und als Arbeitgeber sowie durch 
regionalen Einkauf von Waren und Dienstleistungen zur lokalen Wertschöpfung bei. Das Geld der 
Kunden vom Regionalwerk bleibt somit in der Region und stärkt dadurch die regionale Heimat aller 
Bürgerinnen und Bürger. 

Weitere konsequente Klimaschutz-Ausrichtung 

Das Regionalwerk Bodensee beliefert ab dem 01.01.2024 alle seine Kunden in der Grundversorgung 
mit 100 Prozent in der Alpenregion erzeugten Wasserkraft-Ökostrom. Das Regionalwerk agiert 
möglichst ressourcen- und umweltschonend. Die Energiewende gehen wir aktiv an und erschließen 
neue Bereiche bei Mobilität, Erzeugung, Speicherung und Versorgung von Energie. In unserer Re-
gion bauen wir die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge laufend aus. Attraktive Ladeinfrastrukturlö-
sungen bieten wir ebenso für Privathaushalte wie für Unternehmen an. Unsere Energiewende-
Agenda umfasst auch die regenerative Stromerzeugung über Photovoltaik mit Speicherlösungen. 

Regionalwerk Bodensee stärkt Klimaschutz  
und Energiewende 
• Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2,5 Mio. Euro
• Weitere konsequente Klimaschutz-Ausrichtung
• Zusätzliche hohe Investitionen in Energiewende
Tettnang, 17. November 2023. Die Regionalwerk Bodensee-Grup-
pe hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis von 2,5 Mio. Euro 
erzielt (Vorjahr 50.000 Euro). Der Umsatz lag bei 99 Mio. Euro 
(Vorjahr 92 Mio. Euro). Somit kann auch der zukünftig noch kon-
sequentere ökologische Weg des Regionalwerks zum Nutzen der 
Bürgerinnen und Bürger finanziert werden. 
Energiekrise wirtschaftlich überwunden 
Geschäftsführer Michael Hofmann sagte bei der Vorlage des 
Jahresabschluss‘ 2022: „Durch beherztes, engagiertes, arbeitsin-
tensives, vorausschauendes Krisenmanagement und einem Bün-
del von Gegenmaßnahmen konnten Führungsmannschaft und 
Belegschaft gemeinsam die durch die Energiekrise verursachte 
schwierige Situation des Wirtschaftsjahres 2021 überwinden. Auf 
alle unsere Mitarbeitenden bin ich deshalb sehr stolz.“ 
Hohe Gewinnausschüttung stärkt regionale Heimat 
Die Gewinnausschüttung an die Eigentümergemeinden Eriskirch, 
Kressbronn a. B., Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Ober-
teuringen und Tettnang und die beiden Stadtwerke-Gesellschafter 
beträgt 1,4 Mio. Euro. Dazu kommen 1,5 Mio. Euro Konzessions-
abgaben sowie 370.000 Euro Gewerbesteuern an die Gemeinden. 
Das Regionalwerk trägt damit und als Arbeitgeber sowie durch 
regionalen Einkauf von Waren und Dienstleistungen zur lokalen 
Wertschöpfung bei. Das Geld der Kunden vom Regionalwerk 
bleibt somit in der Region und stärkt dadurch die regionale Hei-
mat aller Bürgerinnen und Bürger. 
Weitere konsequente Klimaschutz-Ausrichtung 
Das Regionalwerk Bodensee beliefert ab dem 01.01.2024 alle sei-
ne Kunden in der Grundversorgung mit 100 Prozent in der Alpen-
region erzeugten Wasserkraft-Ökostrom. Das Regionalwerk agiert 
möglichst ressourcen- und umweltschonend. Die Energiewende 
gehen wir aktiv an und erschließen neue Bereiche bei Mobilität, 
Erzeugung, Speicherung und Versorgung von Energie. In unserer 
Region bauen wir die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge laufend 
aus. Attraktive Ladeinfrastrukturlösungen bieten wir ebenso für 
Privathaushalte wie für Unternehmen an. Unsere Energiewen-
de-Agenda umfasst auch die regenerative Stromerzeugung über 
Photovoltaik mit Speicherlösungen. 
Ein weiterer Fokus liegt auf der kommunalen Wärmeversorgung, 
die in einem ersten Schritt für die Stadt Tettnang ab 2024 um-
gesetzt wird. Darüber hinaus planen wir mit der Gemeinde Lan-
genargen bei einem innovativen regenerativen Projekt zur Wär-
meversorgung der Bürgerinnen und Bürger durch Seewärme zu 
kooperieren. In der Gemeinde Neukirch planen wir das bürger-
schaftliche Nahwärmenetz „Bürgerenergie Neukirch“ mit Dienst-
leistungen zu unterstützen. 
Für den Ausbau regenerativer Energieerzeugung installiert und fi-
nanziert das Regionalwerk ab 2024 bis 2030 bis zu 10 Megawatt 
Freiflächen-Photovoltaik im Heimatgebiet. Dazu laufen bereits 
intensive Gespräche mit Landwirten, die insbesondere an Ag-
ri-PV-Anlagen über ihren Obstflächen interessiert sind. Zwei bis 
drei Anlagen mit zwischen jeweils fünf bis zweieinhalb Megawatt 
Leistung werden nachhaltigen Sonnenstrom direkt im Netzgebiet 
des Regionalwerks produzieren: Um Bürgerinnen und Bürger 
sowie Gewerbebetriebe mit sauberer „Heimat-Energie“ zu ver-
sorgen. An den geplanten Erzeugungsanlagen werden sich die 
Bürger unserer Region mittels Genussscheinen beteiligen können. 
Somit profitieren Sie nicht nur durch mehr Klimaschutz sondern 
auch unmittelbar finanziell. 

Aber auch die in den vergangenen beiden Jahren sehr stark an-
gestiegene hohe Nachfrage nach Genehmigungen für private 
und gewerbliche PV-Anlagen bedient das Regionalwerk zukünftig 
und bereits jetzt schon besser und schneller: Durch die bereits 
konsequente Digitalisierung der staatlich vorgeschriebenen Ge-
nehmigungsprozesse und durch bereits zusätzlich eingestellte 
Mitarbeitende. Darüber hinaus werden für die vielen aufgeführten 
Projekte der Energiewende alleine im technischen Bereich des 
Regionalwerks 10 bis 15 neue Mitarbeitende in den nächsten 
Jahren eingestellt. 
Zusätzliche hohe Investitionen in die Energiewende 
In den nächsten 10 Jahren investiert das Regionalwerk neben den 
regulären jährlichen Investitionen zusätzlich insgesamt 15 Mio.  
Euro in den Ausbau der technischen Voraussetzungen zur Ener-
giewende. Das sind jährlich 35 Prozent Zusatzinvestitionen in die 
Energiewende. Die Investitionen und Aufwendungen für Ausbau, 
Instandhaltung und Wartung des 1151 Kilometer langen Strom-
netzes für die 60.000 Menschen in den sieben Gründungs- und 
Eigentümergemeinden des Regionalwerks betrugen 2022 insge-
samt 4,1 Mio. Euro. Für das 284 Kilometer lange Gasnetz wurden 
0,9 Mio. Euro eingesetzt. Somit hat das Regionalwerk seit seinem 
Bestehen in den vergangenen 14 Jahren insgesamt 64 Mio. Euro 
in Ausbau und Instandhaltung der Strom- und Gasnetze inves-
tiert. Das Regionalwerk wird den Netzausbau im Rahmen der 
Energiewende weiter konsequent für unsere Region vorantreiben.
(Bild von chandlervid85 auf Freepik) 
  
Ergebnisentwicklung Regionalwerk Bodensee
 

 
Wie Unternehmen Digitalisierung und  
Transformation fördern lassen können 
Das Zukunftszentrum Süd stellt sich im Dezember online vor 
Bodenseekreis – Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH 
(WFB) bietet am Dienstag, den 5. Dezember 2023 ab 11.00 Uhr 
eine kostenfreie Online-Veranstaltung an, in der sich kleine und 
mittelständische Unternehmen über aktuelle Förderprogramme 
zum Voranbringen ihrer Digitalisierungs- und Transformations-
strategien informieren können.    

Förderprogramm für Ihre Digitalisierung & Transformation 
Das Zukunftszentrum Süd stellt sich vor 
Referent: Emanuel Berger, Zukunftszentrum Süd 
Datum: 05.12.2023 
Uhrzeit: 11.00 Uhr 
Ort: Online (WebEx) 
Veranstalter:  Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH & 

Zukunftszentrum Süd   
Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung: 
wf-bodenseekreis.de/news-events/veranstaltungen/

 

Ende des Amtlichen Teils


